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(54) BEDIENGERÄT MIT EINEM BERÜHRUNGSEMPFINDLICHEN FLACHDISPLAY

(57) Die Erfindung betrifft ein Bediengerät (1) mit ei-
nem berührungsempfindlichen Flachdisplay (2), wobei
eine zu einem Bediener gerichtete Seite des Flachdis-
plays (2) eine Bedienseite (3) bildet, mit einen metalli-
schen Rahmen (4) in dem das Flachdisplay (2) angeord-
net ist und mit einer berührungslosen Leseeinheit (5),
wobei eine Flachspulenantenne (5a) der Leseeinheit (5)

über einem Hohlraum (6) angeordnet ist, wobei der Hohl-
raum (6) ein konstruktiver Bestandteil des metallischen
Rahmens (4) ist und eine zur Bedienseite (3) gerichtete
Öffnung (7) aufweist, die Flachspulenantenne (5a) ist da-
bei derart über der Öffnung (7) angeordnet, dass sie die-
se verdeckt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Bediengerät mit einem
berührungsempfindlichen Flachdisplay, wobei eine zu ei-
nem Bediener gerichtete Seite des Flachdisplays eine
Bedienseite bildet, mit einem metallischen Rahmen in
dem das Flachdisplay angeordnet ist und mit einer be-
rührungslosen Leseeinheit.
[0002] Derartige Bediengeräte sind beispielsweise
aus der deutschen Gebrauchsmusterschrift DE 20 2009
015 620 U1 und aus der Produktbeschreibung für ein
Industriepanel PWS-870 von der Firma Advantech mit
dem Datum 26.02.2016 bekannt. Bei den bekannten Be-
diengeräten ist es von Nachteil, dass entweder, wie in
der Gebrauchsmusterschrift beschrieben, die Leseein-
heit über einen Aufnahmeschacht in das Bediengerät ge-
steckt werden muss oder, wie es bei dem Produktblatt
für das PWS-870 Industriepanel aufgezeigt wird, hinten,
also an der Rückseite des Bedienpanels angebracht ist.
[0003] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung ein
Bediengerät bereitzustellen, bei dem eine berührungs-
lose Leseeinheit in der Front des Bediengerätes unter-
gebracht ist und es so einen Bediener erleichtert wird,
beispielsweise für eine Identifikation einen Ausweis an
die Front des Bediengerätes zu führen.
[0004] Bei dem eingangs genannten Bediengerät wird
die Aufgabe dadurch gelöst, dass eine Flachspulenan-
tenne der Leseeinheit über einem Hohlraum angeordnet
ist, wobei der Hohlraum ein konstruktiver Bestandteil des
metallischen Rahmens ist und eine zur Bedienseite ge-
richtete Öffnung aufweist, die Flachspulenantenne ist da-
bei derart über der Öffnung angeordnet, dass sie diese
verdeckt. Nun ist mit Vorteil ein Bediengerät bereitgestellt
worden, bei dem eine Leseeinheit in einem metallischen
Frontrahmen integriert ist. Im Gegensatz zu der Lösung
bei dem Industriepanel PWS-870 kann nun ein Bediener
leicht eine Identifikationskarte an die Front des Bedien-
gerätes heranführen und muss sie nicht wie bei dem
PWS-870 an die Rückseite des Bediengerätes halten.
[0005] In einer hinsichtlich der Sende- und Empfangs-
eigenschaft der Antenne verbesserten Ausführung ist
links und rechts der Öffnung je eine Fläche aus Ferritfolie
auf dem Rahmen angeordnet. Die Anordnung der Flä-
chen aus Ferritfolie erlaubt im Hinblick auf das magneti-
sche Feld eine korrekte Führung des Magnetfeldes und
verbessert die Energie- und Datenübertragung in über
Radiofrequenzen gekoppelten Systemen, wie NFC,
RFID. Hierdurch wird die Effizienz und das Erkennen,
beispielsweise einer RFID-Karte im Kommunikationsbe-
reich erleichtert und vergrößert.
[0006] In einer weiteren Ausgestaltung ist eine Deck-
folie auf dem metallischen Rahmen angeordnet und die
Ferritfolienflächen liegen zwischen dem metallischen
Rahmen und der Deckfolie.
[0007] Um eine Funktion des Bediengerätes zu erwei-
tern, ist in der Deckfolie eine Folientastatur integriert.
[0008] Vorteilhafter Weise ist die Leseeinheit als eine
RFID-Leseeinheit ausgestaltet.

[0009] Die Flachspulenantenne ist in einer Leiterplatte
integriert und der Hohlraum ist mit einem nicht leitenden
Material vergossen.
[0010] Hinsichtlich von EMV-Eigenschaften und einer
Abstrahlcharakteristik hat der Hohlraum eine Tiefe von
ca. 5 mm, welches sich für die Daten- und Energieüber-
tragung als besonders günstig herausgestellt hat.
[0011] Insbesondere bei Einsatz einer Deckfolie mit ei-
ner integrierten Folientastatur fällt die Deckfolie mit die-
ser Folientastatur relativ Dick aus, darum ist die Deckfolie
an der Stelle der Öffnung derart dünner, ausgestaltet als
die den Rahmen bedeckende restliche Deckfolie ausge-
prägt ist, so dass die Flachspulenantenne zum Teil in der
Deckfolie und zum Teil in dem Rahmen angeordnet ist.
Auch diese Anordnung der leicht aus dem Rahmen he-
rausstehenden Flachspulenantenne verbessert die
Reichweite bzw. die Signalstärke bei einer Datenüber-
tragung. Wird beispielsweise eine RFID-Antenne einge-
setzt, so ist sie nun in einen gewissen Abstand zu dem
metallischen Frontrahmen angeordnet, dabei tritt sie
aber aus dem metallischen Frontrahmen etwas hervor.
Da in der Regel die Deckfolie als eine Designfolie aus-
gestaltet ist, und keine erhabene bzw. vertiefende Berei-
che an der Stelle der RFID-Antenne auftreten sollen und
man ein homogenes Design erreichen möchte, ist die
Designfolie an der Stelle der RFID-Antenne dementspre-
chend dünner ausgestaltet.
[0012] Zusammenfassend kann gesagt werden das in
einem bereits bestehenden Metallrahmen die Möglich-
keit für den Einbau einer RFID-Antenne geschaffen wur-
de, in dem man in den Metallrahmen zusätzlich einen
Hohlraum herein konstruiert, dadurch wird die Reichwei-
te und die Signalstärke der RFID-Funktion optimiert. Eine
weitere wesentliche Verbesserung der Signalstärke wird
erreicht, durch eine zusätzliche Ferritfolie, welche bei-
spielsweise links und rechts von der RFID-Antenne an-
geordnet ist. Diese Ferritfolie wird unter die Deckfolie als
eine eigene Schicht integriert, und um das geforderte
homogene Design in der Deckfolie zu erreichen, wird die
RFID-Antenne rückseitig vergossen. Dadurch werden
Toleranzen der einzelnen Komponenten ausgeglichen.
[0013] Mit der Erfindung wurde die Integration einer
RFID-Antenne in einen Metallfrontrahmen für beispiels-
weise eine industrielle Bedieneinrichtung erreicht. Als
Vorteil für einen Bediener ist die frontseitige Integration
einer RFID-Antenne zu sehen wenn der Bediener sich
nun an den Bediengerät anmelden möchte, muss er sei-
ne Ausweiskarte nicht mehr an die Rückseite des Be-
diengerätes halten, sondern einfach an die Frontseite
des Bediengerätes anlegen.
[0014] Die Zeichnung zeigt ein Ausführungsbeispiel
der Erfindung. Es zeigen:

FIG 1 ein Bediengerät mit einer Designfolie in einer
dreidimensionalen Darstellung,

FIG 2 das aus FIG 1 bekannte Bediengerät mit abge-
nommener Designfolie,
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FIG 3 das Bediengerät mit Blick auf einem Hohlraum
für den Einbauort einer RFID-Antenne,

FIG 4 einen Schnitt durch den metallischen Rahmen
des Bediengerätes an der Stelle des Hohlrau-
mes,

FIG 5 einen Ausschnitt aus der Deckfolie an der Stelle
der RFID-Antenne, wobei der Blick auf dem
Ausschnitt von hinten dargestellt ist und

FIG 6 einen Schnitt durch den Hohlraum mit angeord-
neter Flachspulenantenne bzw. Leiterplatte.

[0015] Gemäß der FIG 1 ist ein Bediengerät 1 mit ei-
nem berührungsempfindlichen Flachdisplay 2 darge-
stellt. Das berührungsempfindliche Flachdisplay 2 weist
eine Bedienseite 3 auf, welche zu einem Bediener ge-
richtet ist. Das Flachdisplay 2 ist durch einen metalli-
schen Rahmen 4 eingefasst. In der linken oberen Ecke
des Bediengerätes 1 ist eine Leseeinheit 5 in den metal-
lischen Rahmen 4 des Bediengerätes 1 integriert. Unter
einer Deckfolie 10, welche als eine Designfolie mit inte-
grierter Folientastatur 20 ausgestaltet ist, ist die
Flachspulenantenne 5a mit einer Leiterplatte 5b ange-
ordnet (siehe FIG 2 oder FIG 4). Will sich nun ein Bedie-
ner mit einer Ausweiskarte in RFID-Technik an dem Be-
diengerät 1 anmelden, so braucht er seine Ausweiskarte
nur in die obere linke Ecke des Bediengerätes 1 halten
und kann sich somit automatisch an dem Bediengerät 1
anmelden.
[0016] Mit der FIG 2 ist das in FIG 1 gezeigte Bedien-
gerät 1 ohne die Deckfolie 10 dargestellt. Es wird der
Blick frei auf die Leseeinheit 5 bzw. die Flachspulenan-
tenne 5a. Links und rechts der Flachspulenantenne 5a
bzw. oberhalb und unterhalb der Flachspulenantenne 5a
ist eine erste Fläche 11 und eine zweite Fläche 12 an-
geordnet. Die erste Fläche 11 und die zweite Fläche 12
sind als eine Ferrit-Folie ausgestaltet. Mit der Ferrit-Folie
erreicht man eine Verbesserung der Energie- und Da-
tenübertragung bei einem RFID-System.
[0017] Mit der FIG 3 ist der in den metallischen Rah-
men 4 integrierte Hohlraum 6 dargestellt. Über dem Hohl-
raum 6 ist üblicherweise die Flachspulenantenne 5a
(sieh FIG 2) angeordnet. Der Hohlraum 6 weist eine nach
vorne gerichtete Öffnung 7 auf. Der Hohlraum 6 ist ein
konstruktiver Bestandteil des metallischen Rahmens 4
und die zur Bedienseite 3 gerichtete Öffnung 7, wird im
zusammengebauten Zustand durch die Flachspulenan-
tenne 5a und die darüber liegende Deckfolie 10 abge-
deckt.
[0018] Mit der FIG 4 ist ein Schnitt durch den Hohlraum
6 dargestellt. Der Hohlraum 6 wird durch die Flachspu-
lenantenne 5a bzw. die Leiterplatte 5b verdeckt. Um eine
weitere optimierte Datenübertragung und Sende- und
Energieübertragung zu erreichen, ist die Leiterplatte 5b
über dem Hohlraum 6 in der Öffnung 7 derart angeordnet,
dass die Flachspulenantenne 5a zum Teil in der Deck-

folie 10 und zum Teil in dem Rahmen 4 angeordnet ist.
Die Deckfolie 10 ist an der Stelle der Öffnung 7 dement-
sprechend dünner ausgeprägt. Links und rechts der
Flachspulenanordnung 5a bzw. der Leiterplatte 5b liegt
unter der Deckfolie 10 eine dünne erste Ferritfolienfläche
11 und eine dünne zweite Ferritfolienfläche 12. Die Fer-
ritfolie hat ca. eine Dicke von 0,2 mm.
[0019] Mit der der FIG 5 ist in einem Ausschnitt die
Rückansicht auf eine Deckfolie 10 dargestellt, welche als
eine Design-Folie ausgestaltet ist. An der Stelle, wo die
Deckfolie 10 die Öffnung 7 bzw. den Hohlraum 6 in dem
metallischen Rahmen 4 überdeckt, ist rückseitig auf die
Deckfolie 10 die erste Fläche 11 aus Ferrit-Folie und die
zweite Fläche 12 ebenfalls aus Ferrit-Folie aufgebracht.
Bei einer Größe einer RFID-Antenne von ca. 27,5 mm x
30 mm besteht zwischen den beiden FerritFolienflächen
11,12 ein Abstand von 30 mm und die erste Ferrit-Foli-
enfläche 11 sowie die zweite Ferrit-Folienfläche 12 weist
die Maße eine Breite von ca. 14 mm x 30 mm auf.
[0020] Gemäß der FIG 6 ist der Hohlraum 6 nochmals
in einer Schnittdarstellung abgebildet. Als vorteilhaft für
die Datenübertragung hat sich eine Tiefe T des Hohl-
raums von 5 mm an herausgestellt.

Patentansprüche

1. Bediengerät (1) mit einem berührungsempfindlichen
Flachdisplay (2), wobei eine zu einem Bediener ge-
richtete Seite des Flachdisplays (2) eine Bedienseite
(3) bildet, mit einen metallischen Rahmen (4) in dem
das Flachdisplay (2) angeordnet ist und mit einer
berührungslosen Leseeinheit (5), dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Flachspulenantenne (5a) der
Leseeinheit (5) über einem Hohlraum (6) angeordnet
ist, wobei der Hohlraum (6) ein konstruktiver Be-
standteil des metallischen Rahmens (4) ist und eine
zur Bedienseite (3) gerichtete Öffnung (7) aufweist,
die Flachspulenantenne (5a) ist dabei derart über
der Öffnung (7) angeordnet, dass sie diese verdeckt.

2. Bediengerät (1) nach Anspruch 1, wobei links und
rechts der Öffnung (7) eine je eine Fläche (11,12)
aus Ferritfolie auf dem Rahmen (4) angeordnet ist.

3. Bediengerät (1) nach Anspruch 1 oder 2, wobei eine
Deckfolie (10) auf dem metallischen Rahmen (4) an-
geordnet ist und die Ferritfolien Flächen (11,12) zwi-
schen dem metallischen Rahmen (4) und der Deck-
folie (10) liegen.

4. Bediengerät (1) nach Anspruch 3, wobei in der Deck-
folie (10) eine Folientastatur (20) integriert ist.

5. Bediengerät (1) nach einem der der Ansprüche 1 bis
4, wobei die Leseeinheit (5) als eine RFID-Leseein-
heit ausgestaltet ist.

3 4 
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6. Bediengerät (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
wobei die Flachspulenantenne (5a) in einer Leiter-
platte (5b) integriert ist und der Hohlraum (6) mit ei-
nem nichtleitenden Material vergossen ist.

7. Bediengerät (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
wobei der Hohlraum (6) eine Tiefe (T) von ca. 5 mm
aufweist.

8. Bediengerät (1) nach einem der Ansprüche 2 bis 7,
wobei die Deckfolie (10) an der Stelle der Öffnung
(7) derart dünner als die den Rahmen (4) bedecken-
de restliche Deckfolie (10) ausgeprägt ist, das die
Flachspulenantenne (5a) zum Teil in der Deckfolie
(10) und zum Teil in dem Rahmen (4) angeordnet ist.

5 6 
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